
Gemeinde  Ellikon  an der  Thur
Gemeindestube

Bürglistrasse  5
8548  Ellikon  an der  Thur
Tel. 052 37511  35

gemeindestube@ellikonanderthur.ch
www.ellikonanderthur.ch

Benützungsbedingungen  GEMEINDESTUBE,  BÜRGLISTRASSE  5

Reservation  des  Raumes  erfolgt  bei der  Gemeindeverwaltung.

Der  Raum  ist mit  entsprechender  Sorgfalt  zu benützen.

Benützungszeit: ab 07:00  Uhr

Nachtruhe: ab 22:00  Uhr

Lärmbelästigungen  sind  zu  vermeiden.  Auf  die  Anwohnenden/Nachbarn  ist

besonders  Rücksicht  zu nehmen.

Alles  ist in ordentlichem  und sauberem  Zustand  zu hinterlassen  (besenrein,  Küche

gereinigt,  Putzmaterial  ist vorhanden).  Für die  nicht  ordentlich  abgegebenen

Räumlichkeiten  wird  der  Mehraufwand  für  die Reinigung  verrechnet.

Das  benützte  Geschirr  ist  abzuwaschen  und  zu  versorgen,  sowie  ist  die

Kaffeemaschine  entleert  und gereinigt  zu versorgen.  Was  zerbrochen  wird,  ist den

verantwortlichen  Personen  bei  der  Übergabe  (Hauswartin)  zu  melden  und  zu

bezahlen.

Tische  und  Stühle  sind  wieder  so hinzustellen,  wie  sie  gestellt  waren.

Die Benützer  werden  gebeten,  ihren  Kehricht  selber  zu entsorgen  (auch  PET).

Schlüssefüerlust:  Der  Mieter  haftet  voll  für  alle  sich  daraus  ergebenen  Kosten.

Im gesamten  Gebäude  besteht  ein Rauchverbot.

Brandschutz:  Es  dürfen  sich  maximal  50  Personen  in der  Gemeindestube

aufhalten.
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